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(54) Verfahren zum Trocknen einer Druckfarbe auf einem Bedruckstoff und Druckwerk, geeignet
zur Durchführung des Verfahrens

(57) Es wird ein Verfahren zum Trocknen einer
Druckfarbe (114) auf einem Bedruckstoff (14) in einer
Druckmaschine (40) offenbart, wobei der Bedruckstoff
(14) an einer Position (18) eines Pfades (16), entlang
welchem der Bedruckstoff durch die Druckmaschine
(40) bewegt wird, mit einer Druckfarbe (114) mit einem
Farbpigment bedruckt wird und wobei zeitlich nachge-
ordnet der Bedruckstoff (14) an einer weiteren Position

(116) des Pfades (16) mit Licht (12) einer Laserlichtquel-
le (10) mit einer Wellenlänge zwischen 350 nm und 700
nm, wobei die Wellenlänge im wesentlichen resonant
zu einer Absorptionswellenlänge des Farbpigments der
Druckfarbe (114) ist. Es wird ein Druckwerk (30) für die
Durchführung des Verfahrens beschrieben, welches ei-
ne Laserlichtquelle (10) aufweist, die Licht (12) einer
Wellenlänge zwischen 350 nm und 700 nm emittiert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Trock-
nen einer Druckfarbe auf einem Bedruckstoff in einer
Druckmaschine, wobei der Bedruckstoff an einer Posi-
tion eines Pfades, entlang welchem der Bedruckstoff
durch die Druckmaschine bewegt wird, mit wenigsten
einer Druckfarbe mit wenigstens einem Farbpigment
bedruckt wird und wobei zeitlich nachgeordnet der Be-
druckstoff an wenigstens einer weiteren Position des
Pfades mit Licht einer Laserlichtquelle beleuchtet wird.
Des weiteren betrifft die Erfindung ein Druckwerk mit ei-
ner Laserlichtquelle für die Durchführung des Verfah-
rens.
[0002] In Abhängigkeit von der Art der Druckfarbe und
dem zugrunde liegenden speziellen Trocknungspro-
zess sind verschiedene Vorrichtungen an Druckmaschi-
nen, insbesondere Flachdruckmaschinen, wie lithogra-
phischen Druckmaschinen, Rotationsdruckmaschinen,
Offset-Druckmaschinen, Flexo-Druckmaschinen und
dergleichen, welche bogenförmige oder bahnförmige
Bedruckstoffe, insbesondere Papier, Pappe, Karton und
dergleichen, verarbeiten, bekannt, welche eine Haftung
der Farbe auf dem Bedruckstoff auslösen oder unter-
stützen, indem Strahlungsenergie, insbesondere in
Form von Licht, der auf dem Bedruckstoff befindlichen
Druckfarbe zugeführt wird.
[0003] Die sogenannten UV-Farben härten durch Po-
lymerisation, welche durch Foto-Initiation mittels Licht
im Ultraviolett ausgelöst wird, aus. Dagegen existieren
in weiter Verbreitung lösemittelhaltige Druckfarben, wel-
che sowohl einem physikalischen als auch einem che-
mischen Trocknungsprozess unterliegen können. Die
physikalische Trocknung umfasst die Verdunstung von
Lösemitteln und die Diffusion in den Bedruckstoff (Weg-
schlagen), während unter chemischer Trocknung bzw.
oxidativer Trocknung aufgrund einer Polymerisation der
in den Farbrezepturen enthaltenen Öle, Harze, Binde-
mittel oder dergleichen ggf. unter Mitwirkung von Luft-
sauerstoff verstanden wird. Die Trocknungsprozesse
sind im allgemeinen abhängig voneinander, da durch
das Wegschlagen der Lösemittel eine Separation inner-
halb des Bindemittelsystems zwischen Lösemitteln und
Harzen stattfindet, wodurch die Harzmoleküle sich an-
nähern und ggf. leichter polymerisieren können.
[0004] Beispielsweise aus der EP 0 355 473 A2 ist
eine Vorrichtung zum Trocknen von Druckprodukten be-
kannt, welche eine Strahlungsenergiequelle in Form ei-
nes Lasers umfasst. Die Strahlungsenergie wird auf die
Oberfläche der Bedruckstoffe, die sich auf einer Bahn
mittels einer Transporteinrichtung durch die Druckma-
schine bewegen, an einer Position zwischen einzelnen
Druckwerken oder nach dem letzten Druckwerk vor
oder in dem Ausleger geleitet. Die Strahlungsquelle
kann dabei ein Laser im Ultravioletten für UV-Farben
oder eine Laserlichtquelle zur Erwärmung von lösemit-
telhaltigen Druckfarben sein. Die Strahlungsenergie-
quelle ist außerhalb der Druckmaschine angeordnet,

um zu vermeiden, dass aufgrund von unvermeidbarer
oder abschirmbarer Verlustwärme unerwünscht Teile
der Druckmaschine erwärmt werden. Nachteilig ist hier-
bei jedoch, dass eine zusätzliche Systemkomponente
für die Druckmaschine separat zur Verfügung gestellt
werden muss.
[0005] Um Lösemittel aus einer lösemittelhaltigen
Druckfarbe und / oder Wasser zu entfernen, ist des Wei-
teren, z.B. aus dem Dokument US 6,026,748 bekannt,
dass an einer Druckmaschine eine Trocknungsvorrich-
tung mit Infrarotlampen, welche kurzwelliges Infrarot-
licht (nahes Infrarot) oder mittelwelliges Infrarotlicht
emittieren, vorgesehen sein kann. Das Emissionsspek-
trum von Lampen-Lichtquellen ist breitbandig und führt
folglich zu einem Angebot einer Vielzahl von Wellenlän-
gen. Nachteilig bei derartigen Trockungsvorrichtungen
im Infraroten ist, dass ein relativer Anteil der Energieab-
sorption im Papier stattfindet, wobei die Farbe nur indi-
rekt erwärmt wird. Eine schnelle Trocknung ist nur durch
einen entsprechend hohen Energieeintrag möglich. Da-
bei besteht aber unter anderem die Gefahr, dass der Be-
druckstoff ungleichmäßig austrocknet und wellig wer-
den kann.
[0006] In der elektrophotographischen Drucktechnik
ist z.B. aus der DE 44 37 077 A1 bekannt, eine Fixierung
von Toner auf einem Aufzeichnungsträger durch von Di-
odenlaser emittierter Strahlungsenergie im nahen Infra-
rot vorzunehmen. Durch den Einsatz einer schmalban-
digen Lichtquelle wird eine Erhitzung der Tonerpartikel
erreicht, um diese zu schmelzen, zu einer farbigen
Schicht zu formen und auf der Oberfläche des Aufzeich-
nungsträgers zu verankern. Da in diesem Spektralbe-
reich eine große Anzahl von gängigen Papiersorten
breite Absorptionsminima aufweisen, ist es möglich,
dass ein überwiegender Teil der Energie in den Toner-
partikeln direkt absorbiert werden kann.
[0007] Darüber hinaus ist aus der DE 101 07 682 A1
bekannt, dass eine elektrophotographische Druckma-
schine oder Kopiermaschine eine Mehrzahl von Fixier-
einrichtungen für Toner aufweisen kann, wobei jede der
Fixiereinrichtungen einen Wellenlängenbereich elektro-
magnetischer Strahlung emittiert, welcher einer maxi-
malen Absorptionswellenlänge der dieser Fixiereinrich-
tung zugeordneten Tonerart entspricht, aber keine oder
nur geringe Absorption bei Absorptionswellenlängen
der anderen Tonerarten aufweist.
[0008] Die einfache Kenntnis des Fensters im Papier-
absorptionsspektrum lässt sich allerdings nicht unmit-
telbar in der Drucktechnik mit lösemittelhaltigen Druck-
farben ausnutzen, da wie oben beschrieben andere
chemische bzw. physikalische Trocknungsprozesse zu-
grunde liegen. Im Zusammenhang mit der Erfindung
sind mit dem Begriff der lösemittelhaltigen Druckfarbe
insbesondere Farben gemeint, deren Lösungsmittelan-
teile wässriger oder organischer Natur sein können, die
auf Bindemittelsystemen aufbauen, die sich oxidativ, io-
nisch oder radikalisch polymerisieren lassen. Ein Ener-
gieeintrag zum Trocknen von lösemittelhaltigen Druck-
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farben soll den Effekt der Verdampfung des Lösemittels
und / oder den Effekt des Wegschlagens in den Be-
druckstoff und / oder den Effekt der Polymerisation un-
terstützen oder fördern, wobei gleichzeitig unerwünsch-
te Nebeneffekte, wie insbesondere eine zu starke Erhit-
zung der lösemittelhaltigen Druckfarbe, welche zu Zer-
setzungen von Komponenten oder Überhitzung des Lö-
semittels führen kann, vermieden werden. Der Energie-
eintrag soll nicht nur, wie für den Fall der Tonerfixierung,
zum Schmelzen von Partikeln eingebracht werden.
[0009] Im vorangemeldeten Dokument DE 101 49
844.6 ist offenbart, dass einer in einem Druckwerk zu
verdruckenden Druckfarbe ein Infrarotabsorber - ein
Stoff, welcher im nahen infraroten Spektralbereich ab-
sorbiert - beigemengt wird. Mittels einer dem Druckspalt
nachgeordneten schmalbandigen Strahlungsenergie-
quelle, vorzugsweise eine Laserlichtquelle, wird die
Druckfarbe auf dem Bedruckstoff beleuchtet. Die Zufüh-
rung von Licht einer Wellenlänge, die im wesentlichen
resonant zu einer Absorptionswellenlänge des Infraro-
tabsorbers ist, bewirkt, ermöglicht oder unterstützt ei-
nen Energieeintrag in die Druckfarbe derart, dass die
Druckfarbe getrocknet wird. Die Wellenlänge der Strah-
lungsenergiequelle und die Absorptionswellenlänge
des Infrarotabsorbers sind derart gewählt, dass gleich-
zeitig die benutzte Wellenlänge nicht-resonant zu Was-
ser ist, so dass der Energieeintrag in den Bedruckstoff
verringert oder vermieden wird.
[0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Verfahren zum Trocknen von Druckfarbe in einer Druck-
maschine mittels Licht einer schmalbandigen Strah-
lungsenergiequelle zu schaffen, bei dem auf die Bei-
mengung eines Infrarotabsorberstoffes zu den zu ver-
druckenden Druckfarben verzichtet werden kann. Des
weiteren soll ein Druckwerk, geeignet zur Durchführung
dieses Verfahrens geschaffen werden.
[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren zum Trocknen einer Druckfarbe mit den
Merkmalen gemäß Anspruch 1 und durch ein Druck-
werk gemäß Anspruch 8 gelöst. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen und Ausführung der Erfindung sind in den ab-
hängigen Ansprüchen charakterisiert.
[0012] Im erfindungsgemäßen Verfahren zum Trock-
nen einer Druckfarbe auf einem Bedruckstoff wird der
Bedruckstoff entlang einem Pfad durch die Druckma-
schine bewegt. An einer Position, einem Abschnitt oder
einem Koordinatenwert des Pfades wird der Bedruck-
stoff mit wenigstens einer Druckfarbe, insbesondere ei-
ner Offset-Druckfarbe mit wenigstens einem Farbpig-
ment bedruckt. Zeitlich nachgeordnet wird der Bedruck-
stoff an wenigstens einer weiteren Position des Pfades
mit Licht einer schmalbandigen Strahlungsenergiequel-
le, einer Laserlichtquelle, beleuchtet, wobei das Licht ei-
ne Wellenlänge, insbesondere nur eine Wellenlänge,
zwischen 350 nm und 700 nm aufweist, welche im we-
sentlichen resonant zu einer Absorptionswellenlänge
des wenigsten einen Farbpigments der wenigstens ei-
nen Druckfarbe ist. Schmalbandig bedeutet, dass die

Lichtquelle um eine zentrale Wellenlänge nur Wellen-
längen ±20,0 nm , bevorzugt ±10,0 nm , insbesondere
±2 nm oder sogar nur eine spektroskopisch schmale Li-
nie emittiert. Anders ausgedrückt, im erfindungsgemä-
ßen Verfahren wird eine Laserlichtquelle, welche Licht
einer Wellenlänge zwischen 350 nm und 700 nm emit-
tiert, eingesetzt oder verwendet, wobei das Licht im we-
sentlichen resonant zu einer Absorptionswellenlänge
des wenigstens einen Farbpigments der wenigsten ei-
nen Druckfarbe ist. Auf diese Weise ist eine effiziente
und schnelle Trocknung möglich. Auf Infrarotabsorber-
stoffe in der Farbe kann verzichtet werden.
[0013] Dem erfindungsgemäßen Verfahren liegt die
Erkenntnis zugrunde, dass das sehr gute Absorptions-
vermögen von Farbpigmenten, insbesondere gängigen
Standardpigmenten, welche in Druckfarben, insbeson-
dere Offset-Druckfarben, eingesetzt werden, zur Ein-
kopplung eines Energieeintrages in Form von Licht in
die Farbschicht eines mit einer Druckfarbe frisch be-
druckten Bedruckstoffs ausgenutzt werden kann. An-
ders ausgedrückt, die Absorption der Strahlungsener-
gie wird durch das wenigstens eine Farbpigment in der
Druckfarbe unterstützt, ermöglicht, bewirkt oder zumin-
dest beschleunigt. Eine Beeinflussung des Trocknungs-
prozesses wird durch die entstehende Wärme erreicht.
Ggf. werden durch die erzeugte Wärme chemische Re-
aktionen ausgelöst. Für ein vorliegendes Farbpigment
mit einer Absorption einer bestimmten Wellenlänge, be-
vorzugt mit einem Absorptionsmaximum einer bestimm-
ten Wellenlänge, können spezielle Laserlichtquellen,
welche bei dieser bestimmten Wellenlänge Licht emit-
tieren, eingesetzt werden.
[0014] In bevorzugter Ausführung des Verfahrens
liegt die Wellenlänge des verwendeten Lichtes zwi-
schen 450 nm und 750 nm. Farbpigmente geläufiger
Offset-Druckfarben (Standard: Cyan C, Magenta M,
Gelb Y und Schwarz K), absorbieren sehr gut zwischen
350 nm und 700 nm: bei 400 nm bis 500 nm typischer-
weise die Druckfarben C, M, Y, K, bei 400 nm bis 600
nm C, M, K und bei 400 nm bis 750 nm C und K. Bei
typischen Farbpigmenten liegen die Absorptionsmaxi-
ma folgendermaßen: C (Clariant Standardpigment Blue
15:3) 650 ± 100 nm bei geringer Absorption auch noch
unterhalb von 550 nm bis 400 nm, M (Clariant Standard-
pigment Red 57:1) 500 ± 100 nm, und Y (Clariant Stan-
dardpigment Yellow 13) 400 ± 100 nm. In diesem Spek-
tralbereich sind die Absorptionsvermögen des Bedruck-
stoffs Papier und von Wasser (H2O) gering. Die Absorp-
tion durch Wasser ist kleiner als 10%, in bevorzugter
Ausführung kleiner als 1%, bevorzugt kleiner als 0,1%.
Die Absorption des Bedruckstoffes Papier fällt oberhalb
von 400 nm stark ab und ist im Bereich zwischen 450
nm und 750 nm nicht relevant (d.h. in jedem Fall kleiner
als 20%, in bevorzugter Ausführung kleiner als 10%,
insbesondere kleiner als 5%. Die Wellenlänge des Lich-
tes ist bevorzugt im wesentlichen resonant zu einem Ab-
sorptionsmaximum des wenigstens einen Farbpig-
ments der wenigstens einen Druckfarbe. In anderen

3 4



EP 1 466 732 A2

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Worten, die Strahlungsenergiequelle emittiert eine der
Absorption des Farbpigments entsprechende Wellen-
länge. Das von der Strahlungsenergiequelle emittierte
Licht ist also bevorzugt im wesentlichen resonant oder
quasi-resonant, insbesondere resonant zu einer Ab-
sorptionswellenlänge, insbesondere des Absorptions-
maximums, des Farbpigments, so dass eine möglichst
gute Übereinstimmung der Absorption des Farbpig-
ments mit dem Emissionsmaximum der Laserlichtquelle
erzielt wird. Ein Farbpigment kann ein oder mehrere lo-
kale Absorptionsmaxima aufweisen. Die Wellenlänge
des emittierten Lichtes ist im wesentlichen resonant zu
einer Absorptionswellenlänge des Farbpigments, wenn
die Wellenlänge des Lichtes wenigstens in der Flanke
der (spektroskopisch) Absorptionslinie des Farbpig-
ments liegt. Zumindest sollten Absorptionswellenlänge
und Wellenlänge weniger als +/- 50 nm differieren.
[0015] Alternativ dazu oder zusätzlich kann die Wel-
lenlänge des Lichts nicht-resonant zur Absorptionswel-
lenlängen von Wasser (H2O) sein. Unter dem Begriff
"nicht-resonant" zu Absorptionswellenlängen von Was-
ser ist im Zusammenhang der Erfindung zu verstehen,
dass die Absorption der Strahlungsenergie durch Was-
ser bei 20°C nicht stärker als 10,0 % ist, in bevorzugter
Ausführung nicht stärker als 1,0 % ist, insbesondere un-
ter 0,1 % liegt. Anders ausgedrückt, die schmalbandige
Strahlungsenergiequelle, insbesondere Laserlichtquel-
le, kann nur eine sehr geringe Intensität von Licht, be-
vorzugt gar kein Licht, welches resonant zu Absorpti-
onswellenlängen von Wasser ist, emittieren.
[0016] Das erfindungsgemäße Verfahren kann für ei-
ne Anzahl von zu verdruckenden Druckfarben mit be-
sonderem Vorteil eingesetzt werden: An einer Anzahl
von Positionen entlang des Pfades durch die Druckma-
schine wird der Bedruckstoff mit einer Anzahl von ver-
schiedenen Druckfarben, wobei jede der Druckfarben
wenigstens ein verschiedenes Farbpigment aufweist,
bedruckt. Wenigstens an einer weiteren Position des
Pfades wird der Bedruckstoff mit Licht einer Anzahl von
verschiedenen Wellenlängen beleuchtet, wobei jeweils
eine der verschiedenen Wellenlängen im wesentlichen
resonant zu einer der Absorptionswellenlängen der ver-
schiedenen Farbpigmente ist. Anders ausgedrückt, das
erfindungsgemäße Verfahren kann für eine Anzahl von
Druckfarben im Mehrfarbendruck eingesetzt werden,
wobei jeweils eine resonante Wellenlänge für ein Farb-
pigment jeweils eine der eingesetzten Druckfarben ver-
wendet wird.
[0017] Mit Bezug auf die Topologie in der Druckma-
schine kann das erfindungsgemäße, derart weitergebil-
dete Verfahren zumindest auf die folgende Weise aus-
geführt sein: Der Bedruckstoff kann an einer Anzahl von
weiteren Positionen des Pfades mit Licht einer Anzahl
von verschiedenen Wellenlängen beleuchtet werden,
wobei das Beleuchten des Bedruckstoffs mit einer Wel-
lenlänge zeitlich nachgeordnet dem Bedrucken mit ei-
ner der Anzahl von Druckfarben, zu deren Farbpigment
die Wellenlänge im wesentlichen resonant ist, und zeit-

lich vorgeordnet dem Bedrucken mit einer anderen der
Anzahl von Druckfarben, welche noch nicht verdruckt
ist, erfolgt. Insbesondere kann ein Beleuchten des Be-
druckstoffs mit Licht einer Wellenlänge, welche im we-
sentlichen resonant zu einer Absorptionswellenlänge
eines Farbpigments ist, an einer Position erfolgen, wel-
che der Position, an der die Druckfarbe mit dem Farb-
pigment auf den Bedruckstoff gebracht wird, nachge-
ordnet und einer anderen Position, an der eine andere
Druckfarbe mit einem weiteren Farbpigment auf den Be-
druckstoff gedruckt wird, vorgeordnet ist.
[0018] Alternativ dazu kann der Bedruckstoff an einer
Position des Pfades mit Licht der Anzahl von verschie-
denen Wellenlängen dem Bedrucken mit der Anzahl von
verschiedenen Druckfarben zeitlich nachgeordnet be-
leuchtet werden. Anders ausgedrückt, der Bedruckstoff
passiert auf seinem Pfad durch die Druckmaschine die
Anzahl von Positionen, an denen die Anzahl von Druck-
farben aufgebracht werden, bevor eine Bestrahlung des
Bedruckstoffs mit Licht der Anzahl von Wellenlängen er-
folgt.
[0019] Ein relativ hoher Energieeintrag direkt in die
Druckfarbe, unterstützt durch das Absorptionsvermö-
gen des oder der Farbpigmente, ist in vorteilhafter Wei-
se möglich, ohne einen unerwünschten Energieeintrag
in den Bedruckstoff zu erhalten. Die erforderliche Ge-
samtenergiezufuhr ist verringert. Die Absorption der
Strahlungsenergie in der Druckfarbe beträgt mehr als
30 %, bevorzugt 50 %, insbesondere 75 %, kann sogar
mehr als 90 % betragen.
[0020] Im Zusammenhang des erfinderischen Ge-
dankens steht auch ein Druckwerk mit wenigstens einer
Laserlichtquelle, welche dem Druckwerk zugeordnet,
insbesondere entlang dem Pfad des Bedruckstoffs
durch das Druckwerk dem Druckspalt nachgeordnet,
ist. Das erfindungsgemäße Druckwerk ist für die Durch-
führung des erfindungsgemäßen Verfahrens gemäß
dieser Darstellung geeignet, wobei das Licht der Laser-
lichtquelle eine Wellenlänge zwischen 350 nm und 700
nm aufweist, um eine möglichst schmalbandige Emissi-
on bei gleichzeitig hoher spektraler Leistungsdichte zu
erreichen.
[0021] Bevorzugt ist die Laserlichtquelle ein Halblei-
terlaser (Diodenlaser, Quantum-Well-Laser, In-
GaAsP-Laser), ein Gaslaser (HeNe, Argon-Ionen), ein
Festkörperlaser (Titan-Saphir, Erbium-Glas, Nd:YAG,
(Nd-Glas, Nd:YVO4, Pr:ZBLAN, Yb:ZBLAN (PR-Laser,
Ybdotierter Fluoridglaslaser) oder dergleichen), ein di-
odengepumpter, frequenzvervielfachter Festkörperla-
ser (DPSS-Laser) oder ein frequenzvervielfachter Halb-
leiterlaser sein. Ein Festkörperlaser kann bevorzugt
durch einen oder mehrer Diodenlaser optisch gepumpt
sein. Die Wellenlänge der Laserlichtquelle beträgt vor-
teilhafterweise 450 nm +/- 50 nm, 500 +/-100 nm, 525
nm +/- 75 nm, 550 nm +/- 50 nm, 600 nm +/- 150 nm,
600 +/- 100 nm oder 600 nm +/- 50 nm. Insbesondere
kann die zentrale Wellenlänge der Laseremission, be-
vorzugt mit spektroskopisch schmaler Linienbreite, be-
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tragen: 430 nm +/- 50 nm, 442 nm +/- 50 nm, 457 nm
+/- 50 nm, 473 nm +/- 50 nm oder 532 nm +/- 50 nm. In
vorteilhafter Weise können derartige Laser in begrenz-
tem Umfang auch abstimmbar sein. In anderen Worten
ausgedrückt, die Ausgangswellenlänge der Laser kann
veränderbar sein. Dadurch kann eine Abstimmung auf
eine gewünschte Wellenlänge, beispielsweise in Reso-
nanz oder Quasi-Resonanz zu einer Absorptionswel-
lenlänge eines Farbpigments in der Druckfarbe erreicht
werden. Auf dem optischen Weg, entlang welchem sich
das Licht von der Laserlichtquelle ausbreitet, kann eine
Abbildungsoptik angeordnet sein, wobei die Abbil-
dungsoptik der Erzeugung eines aufgeweiteten oder fo-
kussierten Lichtbündels, insbesondere Lichtkegels auf
der Bedruckstoffoberfläche gedient.
[0022] In einer vorteilhaften Weiterbildung weist das
erfindungsgemäße Druckwerk eine Anzahl von Laser-
lichtquellen auf, die in einem eindimensionalen, in ei-
nem zweidimensionalen Feld (lokal gekrümmt, global
gekrümmt oder flach) oder in einem dreidimensionalen
Feld angeordnet sind, und deren Licht an einer Anzahl
von Positionen auf den Bedruckstoff trifft. Durch die Ver-
wendung einer Anzahl von einzelnen Laserlichtquellen
für einzelne Bereiche auf dem Bedruckstoff wird die ma-
ximal erforderliche Ausgangsleistung der Laserlicht-
quellen abgesenkt. Laserlichtquellen mit geringerer
Ausgangsleistung sind in der Regel kostengünstiger
und haben eine längere Lebenserwartung. Darüber hin-
aus wird eine unnötig hohe Verlustwärmeentwicklung
vermieden. Die durch die Zuführung von Strahlungsen-
ergie pro Fläche liegt zwischen 100 und 10.000 mJ pro
cm2, bevorzugt zwischen 100 und 1.000 mJ pro cm2,
insbesondere zwischen 200 und 500 mJ pro cm2. Die
Bestrahlung des Bedruckstoffs findet für eine Zeitdauer
einer Länge zwischen 0,01 ms und 1 s, bevorzugt 0,1
ms und 100 ms, bevorzugt zwischen 1 ms und 10 ms,
statt.
[0023] Es ist besonders vorteilhaft, wenn das auf den
Bedruckstoff an einer Position auftreffende Licht in sei-
ner Intensität und Belichtungsdauer für jede Laserlicht-
quelle unabhängig von den anderen Laserlichtquellen
steuerbar ist. Für diesen Zweck kann eine Steuerungs-
einheit, unabhängig von oder integriert in die Maschi-
nensteuerung der Druckmaschine, vorgesehen sein.
Durch eine Steuerung der Laserlichtquellenparameter
ist es möglich, die Energiezufuhr an unterschiedlichen
Positionen des Bedruckstoffes zu regulieren. Eine En-
ergiezufuhr kann dann der Bedeckung des Bedruck-
stoffs an den vorliegenden Positionen auf dem Bedruck-
stoff angepasst werden. Es ist darüber hinaus auch vor-
teilhaft, das erfindungsgemäße Druckwerk mit einer An-
zahl von Laserlichtquellen derart einzurichten, dass an
einer Position auf dem Bedruckstoff Licht von wenig-
stens zwei Strahlungsenergiequellen auftrifft. Dabei
kann es sich einerseits um teilweise, andererseits um
vollständig überlappende Lichtstrahlbündel handeln.
Die erforderliche maximale Ausgangsleistung einer ein-
zelnen Laserlichtquelle ist dann geringer, darüber hin-

aus existiert eine Redundanz, falls ein Ausfall einer La-
serlichtquelle auftritt.
[0024] Eine erfindungsgemäße Druckmaschine
zeichnet sich durch wenigstens ein Druckwerk mit einer
Laserlichtquelle gemäß dieser Darstellung aus. Alterna-
tiv dazu kann eine erfindungsgemäße Druckmaschine
mit wenigstens zwei Druckwerken sich dadurch aus-
zeichnen, dass das nachgeordnete Druckwerk mit einer
Anzahl von Laserlichtquellen zur Durchführung der Wei-
terbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens ange-
wendet auf eine Anzahl von zu verdruckenden Druck-
farben gemäß dieser Darstellung, ist, wobei das Licht
der Laserlichtquellen eine Anzahl von Wellenlängen
aufweist, welche zwischen 350 nm und 700 nm liegen.
Wenn die Druckmaschine eine bogenverarbeitende
Druckmaschine ist, können die Laserlichtquelle oder die
Anzahl von Laserlichtquellen des nachgeordneten
Druckwerks bereits im Ausleger liegen. Auch diese
Geometrie ist unter dem Ausdruck "nachgeordnetes
Druckwerk mit einer Anzahl von Laserlichtquellen" ver-
standen. In anderen Worten, der Ausleger der Druck-
maschine kann eine Anzahl von Laserlichtquellen, ge-
eignet zur Durchführung des Verfahrens gemäß dieser
Darstellung, aufweisen, wobei die Laserlichtquellen ei-
ne Anzahl von Wellenlängen emittieren, welche zwi-
schen 350 nm und 700 nm liegen.
[0025] Die erfindungsgemäße Druckmaschine kann
eine direkt oder indirekte Flachdruckmaschine, lithogra-
phische Druckmaschine, Offset-Druckmaschine, Flexo-
Druckmaschine oder dergleichen sein. Einerseits kann
die Position, an der das Licht auf den Bedruckstoff im
Pfad durch die Druckmaschine trifft, dem letzten Druck-
spalt des letzten Druckwerks der Anzahl von Druckwer-
ken, also allen Druckspalten, nachgeordnet sein. Ande-
rerseits kann die Position auch einem ersten Druckspalt
nachgeordnet und einem zweiten Druckspalt vorgeord-
net, also wenigstens zwischen zwei Druckwerken sein.
Die Druckmaschine kann eine bogenverarbeitende
oder eine bahnverarbeitende Druckmaschine sein. Eine
bogenverarbeitende Druckmaschine kann einen Anle-
ger, wenigstens ein Druckwerk, ggf. ein Veredelungs-
werk (Stanzwerk, Lackwerk oder dergleichen) und ei-
nen Ausleger aufweisen. Eine bahnverarbeitende
Druckmaschine kann einen Rollenwechsler, eine An-
zahl von beidseitig die Bedruckstoffbahn bedruckenden
Druckeinheiten, einen Trockner und einen Falzapparat
umfassen.
[0026] Weitere Vorteile und vorteilhafte Weiterbildun-
gen der Erfindung werden anhand der nachfolgenden
Figuren sowie deren Beschreibungen dargestellt. Es
zeigt im einzelnen:

Fig. 1 Eine schematische Darstellung zur Erläute-
rung des erfindungsgemäßen Verfahrens in ei-
ner Druckmaschine

Fig. 2 Eine schematische Darstellung einer vorteil-
haften Weiterbildung des erfindungsgemäßen
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Druckwerks in einer Druckmaschine, und

Fig. 3 Eine schematische Darstellung einer Druck-
maschine mit diversen alternativen Anordnun-
gen von Laserlichtquellen an den Druckwer-
ken bzw. nach dem letzten Druckwerk

[0027] Die Figur 1 zeigt eine schematische Darstel-
lung zur Erläuterung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens in einer Druckmaschine. Eine Laserlichtquelle 10,
bevorzugt ein diodengepumpter, frequenzvervielfachter
Festkörperlaser, emittiert Licht einer Wellenlänge zwi-
schen 350 nm und 700 nm und ist innerhalb einer Druck-
maschine derart angeordnet, dass das von ihr emittierte
Licht 12 auf einen Bedruckstoff 14 trifft, welcher auf ei-
nem Pfad 16 durch die Druckmaschine bewegt wird. Die
Orientierung des Pfades 16 ist durch einen Pfeil ge-
kennzeichnet. Der Pfad 16 passiert einen Druckspalt 18
zwischen einem Druckzylinder 110 und einem Gegen-
druckzylinder 112. In Abhängigkeit des spezifischen
Druckverfahrens in der Druckmaschine kann der Druck-
zylinder 110 ein Druckformzylinder oder ein Gummi-
tuchzylinder sein. An der Position des Druckspalts 18
des Pfades 16 wird der Bedruckstoff 14 mit wenigstens
einer Druckfarbe, welche wenigstens ein Farbpigment
aufweist, bedruckt. Während in der Figur 1 der Bedruck-
stoff 14 beispielhaft bogenförmig gezeigt ist, kann der
Bedruckstoff in einer alternativen Ausführungsform
auch bahnförmig durch die Druckmaschine entlang des
Pfades 16 geführt sein. Der Pfad 16 ist hier ohne Ein-
schränkung eines im allgemeinen kurvenförmigen oder
nicht-linearen Verlaufs, insbesondere auf einem Kreis-
bogen linear gezeigt.
[0028] Auf dem Bedruckstoff 14 nach Passage des
Druckspalts 18 ist Druckfarbe 114 gezeigt. Dem Bedruk-
ken zeitlich nachgeordnet wird der Bedruckstoff 14 an
der Position 116 des Pfades 16 mit Licht 12 der Laser-
lichtquelle 10 beleuchtet, wobei das Licht 12 eine Wel-
lenlänge zwischen 350 nm und 700 nm aufweist und im
wesentlichen resonant zu einer Absorptionswellenlän-
ge des Farbpigments ist. Das von der Laserlichtquelle
10 ausgesendete Licht 12 fällt bündelförmig oder tep-
pichförmig an der Position 116 auf den Bedruckstoff 14.
Die Druckfarbe 114 innerhalb der Position 116 kann En-
ergie aus dem Licht 12 absorbieren. Durch die erfin-
dungsgemäße vorteilhafte Wahl oder Abstimmung der
Wellenlänge des Lichtes 12 wird eine Absorption der
Energie mittels des Farbpigments in der Druckfarbe 14
erreicht, so dass Energie zum Trocknen der Druckfarbe
14 direkt in die Druckfarbe 14 eingebracht wird.
[0029] Die Figur 2 ist eine schematische Darstellung
einer vorteilhaften Ausführungsform einer Weiterbil-
dung des erfindungsgemäßen Druckwerks 30 mit einer
Anzahl von Laserlichtquellen 10 in einer Druckmaschi-
ne 40. Es ist ein Feld 20 von Laserlichtquellen 10, hier
drei und vier, also zwölf Laserlichtquellen 10 gezeigt.
Neben einem zweidimensionalen Feld 20 kann auch ein
dreidimensionales Feld oder eine eindimensionale Zeile

orientiert über die Breite des Bedruckstoffs 14 vorgese-
hen sein. Ein zweidimensionales Feld, wie auch ein
dreidimensionales Feld, dessen Licht in zweidimensio-
naler Verteilung auf den Bedruckstoff 14 trifft, hat unter
anderem den Vorteil, dass eine schnelle Trocknung
durch parallel oder simultane Bestrahlung einer Gruppe
von Positionen in einer Spalte des Feldes 20 erzielt wird.
Die Geschwindigkeit, mit welcher sich der Bedruckstoff
14 an den Laserlichtquellen 10 vorbeibewegt, kann folg-
lich höher sein, als im Fall eines nur eindimensionalen
Feldes. Das Feld 20 kann auch eine andere Anzahl von
Strahlungsenergiequellen als hier gezeigt in Figur 2 auf-
weisen. Von jeder der Anzahl von Laserlichtquellen 10
wird Licht 12 auf den Bedruckstoff 14 zugeführt. Die Po-
sitionen 116, an denen das Licht 12 auf den Bedruckstoff
14, welcher einem Pfad 16 durch die Druckmaschine
folgt, trifft, sind einem Druckspalt 118, definiert durch ei-
nen Druckzylinder 110 und einen Gegendruckzylinder
112, nachgeordnet. Einzelne Positionen 116 können da-
bei teilweise zusammenfallen, wie dies in der Figur 2 für
die vorne liegende Zeile von Strahlungsenergiequellen
10 gezeigt ist, oder sich sogar im wesentlichen vollstän-
dig überlappen. Dem Feld 20 von Strahlungsenergie-
quellen 10 ist eine Steuerungseinrichtung 24 zugeord-
net, mit der jene mittels einer Verbindung 22 Steuersi-
gnale austauschen kann. Durch die Steuerungseinrich-
tung 24 kann eine Ansteuerung des Feldes 20 derart
durchgeführt werden, dass eine Energiezufuhr entspre-
chend der Druckfarbmenge an der Position 116 auf dem
Bedruckstoff 14 durchgeführt wird. Insbesondere sind
in dieser vorteilhaften Ausführungsform die Laserlicht-
quellen 10 im Feld 20 in Beleuchtungsdauer und Be-
leuchtungsintensität einzeln ansteuerbar.
[0030] Die Figur 3 zeigt schematisch eine Druckma-
schine, in dieser Ausführungsform eine bogenverarbei-
tende Druckmaschine, mit diversen alternativen Anord-
nungen von Laserlichtquellen in erfindungsgemäßen
Druckwerken. Beispielhaft weist die Druckmaschine 4
Druckwerke 30, einen Anleger 32 und einen Ausleger
34 auf. Innerhalb der Druckmaschine sind diverse Zy-
linder gezeigt, welche einerseits der Bogenführung
durch die Druckmaschine dienen, andererseits eine
Druckfläche zur Verfügung stellen, sei es direkt als ein
Druckformzylinder oder indirekt als ein Gummituchzy-
linder. Nicht näher im Detail gezeigt, weisen typische
Druckwerke 30 in Druckmaschinen 40 des weiteren ein
Farbwerk und ggf. ein Feuchtwerk auf. Ein Bedruckstoff
passiert die Druckmaschine 40 entlang des Pfades 16.
[0031] Jedes Druckwerk 30 umfasst einen Druckzy-
linder 110 und einen Gegendruckzylinder 112, welche
einen Druckspalt 18 definieren, so dass der Bedruck-
stoff an einer Anzahl von Positionen (der Anzahl von
Druckspalten 18) mit einer Anzahl verschiedener Druck-
farben, wobei jede Druckfarbe wenigstens ein verschie-
denes Farbpigment aufweist, bedruckt werden kann. In-
nerhalb der Druckmaschine gemäß Figur 3 sind mehre-
re Möglichkeiten gezeigt, wie an wenigstens einer wei-
teren Position des Pfades 16 der Bedruckstoff 14 mit
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Licht einer Anzahl von verschiedenen Wellenlängen,
wobei jeweils eine der verschiedenen Wellenlängen im
wesentlichen resonant zu einer der Absorptionswellen-
längen der verschiedenen Farbpigmente ist, beleuchtet
wird. In konkreten Ausführungsformen einer Druckma-
schine kann jeweils für alle Druckwerke eine der gezeig-
ten Möglichkeiten eingesetzt werden.
[0032] Eine erste Möglichkeit der Anordnung ist an-
hand des ersten und zweiten Druckwerks 30 gezeigt:
Von einer zentralen Laserlichtquelle 36 wird das emit-
tierte Licht mittels Lichtleitelementen 38 beispielsweise
Lichtwellenleitern, Spiegeln, Abbildungsoptiken und
dergleichen, zu den Druckwerken 30 zugeordneten Pro-
jektionselementen 310 geführt. Die Projektionselemen-
te 310 senden Licht 12 an Position 116 auf den Pfad 16
des Bedruckstoffs 14 durch die Druckmaschine aus, wo-
bei die Positionen 116 vom Bedruckstoff zeitlich nach-
geordnet dem Bedrucken mit der Druckfarbe mit dem
Farbpigment, welches zugeordnet zur Wellenlänge des
Lichtes 12 ist, passiert werden. Durch die Verwendung
von Lichtleitelementen 38 ist es möglicht, die Laserlicht-
quelle 36 an einer geeigneten Stelle innerhalb oder be-
nachbart zu der Druckmaschine 40, insbesondere des
Druckwerks 30, anzuordnen, an denen entsprechender
Bauraum zur Verfügung steht.
[0033] Eine zweite Möglichkeit der Anordnung ist an-
hand des dritten und des vierten Druckwerks 30 mit La-
serlichtquellen 10 gezeigt. Von den Lichtquellen 10 aus-
gehend wird Licht 12 direkt auf den Pfad 16 des Be-
druckstoffs 14 zugeführt. Eine derartige Möglichkeit der
Anordnung hat die bereits in Figur 1 und Figur 2 gezeig-
te Topologie.
[0034] Schließlich ist in Figur 3 auch eine dritte Mög-
lichkeit für das letzte Druckwerk 30 gezeigt: Das letzte
Druckwerk 30, welches weiteren Druckwerken 30 der
Druckmaschine 40 nachgeordnet ist, umfasst zum Aus-
leger 34 hin eine Laserlichtquelle 312 an einer alterna-
tiven Position 116 und eine weitere Laserlichtquelle 314
an einer weiteren alternativen Position 116. Die alterna-
tiven Positionen 116 können sich auch bereits im Aus-
leger 34 befinden. In der Anordnung gemäß der dritten
Möglichkeit kann der Bedruckstoff an einer Position 116
des Pfades 16 mit Licht 12 der Anzahl von verschiede-
nen Wellenlängen dem Bedrucken mit aller der Anzahl
von Druckfarben zeitlich nachgeordnet erfolgen.
[0035] Den anhand einer bogenverarbeitenden
Druckmaschine in Figur 3 gezeigten Anordnungen ana-
log können erfindungsgemäße Druckwerke auch in ei-
ner bahnverarbeitenden Druckmaschine, insbesondere
sogenannten Rollen-Rotationsdruckmaschinen, sei es
für den Akzidenz- oder den Zeitungsdruck, in vorteilhaf-
ter Weise eingesetzt werden.

Bezugszeichenliste

[0036]

10 Lichtquelle

12 Licht
14 Bedruckstoff
16 Pfad des Bedruckstoffes
18 Druckspalt
110 Druckzylinder
112 Gegendruckzylinder
114 Druckfarbe
116 Position auf dem Bedruckstoff
20 Feld von Laserlichtquellen
22 Verbindung zum Übertragen von Steuersignalen
24 Steuerungseinheit
30 Druckwerk
32 Anleger
34 Ausleger
36 Zentrale Laserlichtquelle
38 Lichtleitelement
310 Projektionselement
312 Alternative Strahlungsenergiequelle
314 Weitere alternative Strahlungsenergiequelle
40 Druckmaschine

Patentansprüche

1. Verfahren zum Trocknen einer Druckfarbe (114) auf
einem Bedruckstoff (14) in einer Druckmaschine
(40), wobei der Bedruckstoff (14) an einer Position
(18) eines Pfades (16), entlang welchem der Be-
druckstoff (14) durch die Druckmaschine (40) be-
wegt wird, mit wenigstens einer Druckfarbe (114)
mit wenigstens einem Farbpigment bedruckt wird
und wobei zeitlich nachgeordnet der Bedruckstoff
(14) an wenigstens einer weiteren Position (118)
des Pfades (16) mit Licht einer Laserlichtquelle (10)
beleuchtet wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Licht (12) eine Wellenlänge zwischen 350
nm und 700 nm aufweist, welche im wesentlichen
resonant zu einer Absorptionswellenlänge des we-
nigstens einen Farbpigments der wenigstens einen
Druckfarbe (114) ist.

2. Verfahren zum Trocknen gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wellenlänge des Lichtes (12) zwischen
450 nm und 750 nm liegt.

3. Verfahren zum Trocknen gemäß Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wellenlänge des Lichtes (12) im wesent-
lichen resonant zu einem Absorptionsmaximum
des wenigstens einen Farbpigments der wenig-
stens einen Druckfarbe (114) ist.

4. Verfahren zum Trocknen gemäß Anspruch 1, 2 oder
3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wellenlänge des Lichtes (12) nicht-reso-
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nant zu Absorptionswellenlängen von Wasser
(H2O) ist.

5. Verfahren zum Trocknen gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Bedruckstoff (14) an einer Anzahl von Po-
sitionen (18) des Pfades (16) mit einer Anzahl von
verschiedenen Druckfarben (114), wobei jede
Druckfarbe (114) wenigstens ein verschiedenes
Farbpigment aufweist, bedruckt wird und der Be-
druckstoff (14) an wenigstens einer weiteren Posi-
tion (116) des Pfades (16) mit Licht (12) einer An-
zahl von verschiedenen Wellenlängen, wobei je-
weils eine der verschiedenen Wellenlängen im we-
sentlichen resonant zu einer der Absorptionswel-
lenlängen der verschiedenen Farbpigmente ist, be-
leuchtet wird.

6. Verfahren zum Trocknen gemäß Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Bedruckstoff (14) an einer Anzahl von wei-
teren Positionen (116) des Pfades (16) mit Licht (12)
einer Anzahl von verschiedenen Wellenlängen be-
leuchtet wird, wobei das Beleuchten des Bedruck-
stoffes (14) mit einer Wellenlänge zeitlich nachge-
ordnet dem Bedrucken mit einer Anzahl von Druck-
farben (114), zu der die Wellenlänge im wesentli-
chen resonant ist, und zeitlich vorgeordnet dem Be-
drucken mit einer anderen der Anzahl von Druck-
farben (114), welche noch nicht verdruckt ist, er-
folgt.

7. Verfahren zum Trocknen gemäß Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Bedruckstoff (14) an einer Position (116)
des Pfades (16) mit Licht (12) der Anzahl von ver-
schiedenen Wellenlängen dem Bedrucken mit der
Anzahl von Druckfarben (114) zeitlich nachgeord-
net beleuchtet wird.

8. Druckwerk (30) mit einer Laserlichtquelle (10) für
die Durchführung des Verfahrens gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Licht (12) der Laserlichtquelle (10) eine
Wellenlänge zwischen 350 nm und 700 nm auf-
weist.

9. Druckwerk (30) gemäß Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Laserlichtquelle (10) ein Halbleiterlaser,
ein Gaslaser, ein Festkörperlaser, ein diodenge-
pumpter frequenzvervielfachter Festkörperlaser
oder ein frequenzvervielfachter Halbleiterlaser ist.

10. Druckwerk (30) gemäß Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Druckwerk (30) eine Mehrzahl von Laser-
lichtquellen (10) aufweist, welche in einem eindi-
mensionalen Feld, einem zweidimensionalen Feld
(20) oder einem dreidimensionalen Feld angeord-
net sind und deren Licht (12) an einer Anzahl von
Positionen (116) auf den Bedruckstoff (14) trifft.

11. Druckwerk (30) gemäß Anspruch 8, 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass das auf dem Bedruckstoff (14) an einer Posi-
tion (116) auftreffende Licht (12) in seiner Intensität
und/oder Belichtungsdauer für jede Laserlichtquel-
le steuerbar ist.

12. Druckwerk (30) gemäß Anspruch 8, 9,10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wellenlänge der Laserlichtquelle (10) 430
nm +/- 20 nm, 442 nm +/- 20 nm, 457 nm +/- 20 nm,
473 nm +/- 20 nm oder 532 nm +/- 20 nm beträgt.

13. Druckwerk (30) gemäß einem der Ansprüche 8 bis
12,
dadurch gekennzeichnet,
dass an einer Position auf dem Bedruckstoff Licht
(12) von wenigstens zwei Laserlichtquellen (10)
auftrifft.

14. Druckmaschine (40),
gekennzeichnet durch
wenigstens ein Druckwerk gemäß einem der An-
sprüche 8 bis 13.

15. Druckmaschine (40) mit wenigstens zwei Druck-
werken (30),
dadurch gekennzeichnet,
dass das nachgeordnete Druckwerk (30) mit einer
Anzahl von Laserlichtquellen (10) geeignet zur
Durchführung des Verfahrens gemäß Anspruch 7
ist, wobei das Licht (12) der Laserlichtquellen (10)
eine Anzahl von Wellenlängen aufweisen, welche
zwischen 350 nm und 700 nm liegen.

13 14



EP 1 466 732 A2

9



EP 1 466 732 A2

10



EP 1 466 732 A2

11


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

